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§ 66 AMG
 AMG - Arzneimittelgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

Ergibt sich nach Erteilung der Bewilligung gemäß § 63 Abs. 1 oder § 65 Abs. 1, dass trotz Einhaltung der

vorgeschriebenen Au3agen die für die Gesundheit und das Leben erforderliche Bescha5enheit der Arzneimittel oder

Wirksto5e nicht ausreichend gewährleistet ist, so hat das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen andere oder

zusätzliche Auflagen vorzuschreiben.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999
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